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Vorschriften des Bundesrats für die Beförderung von Leichen auf dem Seewege.
Vom 18. Januar 1906, bekannt gegeben von der Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amts am 9. April 1906.

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 18. Januar 1906 für die Beförderung von Leichen
auf dem Seewege die nachfolgenden Vorschriften erlassen:

Diese Vorschriften werden mit dem Hinzusügen bekannt gegeben, daß die Ausstellung der Leichen-
bässe (§ 1, Nr. 1 der Vorschriften) in den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee durch die von dem
Gonwerneur eines jeden Schutzgebiets zu bestimmenden Dienststellen erfolgt. Die Gouverneure haben auch
die sonst orderlichen Bestimmungen zur Ausführung der Bundesratsvorschriften zu treffen.

gnmtVorschriften über die Beförderung von Leichen auf dem Seewege zwischen dem J3Darssch-Sleworch und einem deutschen Hafen, vom 15. Dezember 1904 (Kol. Bl. 1905, S. 37), treten
am 1. Juli 1906 außer Kraft.

Berlin, den 9. April 1906.
Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung.

In Vertretung: v. Könlg.


